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lioirsiaüal anzug€bei]; dabei i6i ilrlSenoef 3cirlusse zL! v€rnryeltcien; i-D =
ie{.ljg. VH = verheirat€t, VW = vervuitwel. 135 - geschieileir, EA = Ehe auf-
gehoben, LP = in eingetragener Lebenspadnerschafl, LV = durch Tod auf-
gelöste Lebenspaftnerschaft, LA = aufgehcbene Lebenspartnerschaft, LE =
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft, NB = nicht bekannt.
Zu 19 Art gesetzliche Vertreter/Betreuer: Die gesetzlichen Vertreter sind
nur bei der Ann]eldung von [4inderjährigen und von Personen, für die ein
Betleuer bestellt ist, der den Aufenthalt bestimmen kann, a,rzugeben. Meh-
rere Einträge sind nrögiich. ln der Spalte 19 sind als Art folgencie Abkürzun-
qen einzlrtragen: V = '"2ler. tVI = [,4utler. A = Aflderer geselrlicher Verireter.
B = Betreuer. lst der geselzliche Vertreter eine jurastlsche Person, so ist
die Bezeichnung der juristischen Person nur im Feld Familiennamen ein-
zutragen.
Zu 22 Ausweise/Pässe: Für die Angabe der Art der Ausweise/Pässe tra-
gen Sie bitte ein: 01 = Deutscher Reisepass. ü2 = Ersatz-Personalausweis,
03 = Deutscher Kinderreisepass, 04 = Deutscher anrtlicher Pass (Dierst-
pass,. Diplomatenpass, vorläütiger Diensipass, vorläufiger Diplomaten-
pass), 05 - Reiseausweis fürAusländer und Reiseausweis für Flüchtlinge,
ausgestellt von deittschen Behörden, 06 = Sonstige von deuischen Behör-
den ausgestellte Fass-. Passersatzpapiere oder Ausweis-, Ausweisersatz-
papiere (ohne Grenzgängerkade, Passierschein. Landgangausweis), 07 =
Pass oder Passersatz, soweit nicht von deutschen Behörden ausgestelll
worden ist (Schlüssel umfasst auch alle Al,sweisarten und amtl. Peisonal-
ausweise), 08 = ReiseaLrsweis für Staatenlose, ausgestellt von deulschen
Behörden, 09 = Personalausweis, 10 = Vorläufiger Personalausweis, '11 =
Deutscher vorläufiger Reisepass, 12 = ldentität6ausweis und amtlicher Per-
sonalausweis, ausgestellt von einem anderen EU-Staat auf einen EU-Bür-
ger, 13 = Standaidreisedokumente für die Rückführung, ausgestellt von
deutschen Behörden oder von Behörden anderer Eu-Staaten, 14 = Pass
oder Passersatz. ausgestellt von einem anderen EU-Staat fiir Flüchtlinge
Staätenios6 oder anclere Peisonerr. Cie nicht Staatsängehörige des ausstel-
Ienclen Sta3tes sin'.1

Z{.i 23 Anschrift am 1. §eptember 1939: Diese Sparte ist nrrr von Personen
auszufüllen, die aus den in § 1 Abs. 2 Nr 3 des Bundesvertrjebenengeset-
zes bezeichneten Gebieten (ehemals untel fremder Verwaltung stehende
deutsche Ostgebiete, Danzig, Estland, Lettland, Lilauen, ehemalige Sow-
jetunion. Polen, Tschechische Republik Slowekische Repubiik. Ungarn.
Rumänien, ßirlgarien, ehemaliges Jugcslayrien, Albanien, China) stammen.
Diese Angaben v/erden zur Unterrichtung des kirchlichen Süchdiensies e!'-
hoben. Diese Angabe ist nicht für Ausländer zu machen.
Zu 24 Gesonderte Erklärung: Sie können sich folgende Übermittlungs-
sperren gemäß des Vordrucks Hinweispflichten auf dem Meldeschein ein-
tragen lassen:
. Widerspruch gegen die Datenübermjtltung an die öflenllich-rechtlichen

Religionsgesellschaften nach § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG,
" Widerspruch gegen die Datenübermitllung bei Alters- und Ehejubiläen

nach § 50 Abs. 5 i. V- m. § 50 Abs. 2 BMG,
. Widerspruch gegen Datenübermittlung an Pa(eien u. a. nach § 50Abs. 5

r. V. m. § 50 Abs. 1 BMG.
. Widersp-ruch gegen die 2usendung von lnformationen von Parteien u. a.

für ausländische Unionsbürger nach § 2 Abs. 3 BW AGBMG i. V m. § 50
Abs. 5 BMG.

. Widerspruch gegen Datenübermittlung an das Bundesamt für Personal-
mariagement der Bundeswehr nach § 36 Abs. 2 BMG,

. Widerspruch gegen Datenüberrnittlung an Adressbuchverlage naüh
§ 50 Abs. 5 i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG,

. Widerspruch gegen Daten0berrriittlung an das Staatsministerium bei AI-
ters- und Ehejubilaren nach § 12 MVO i. V m. § 50Abs. 5 BMG.

Haben Sie im Rahmen der Anmeldung von der Möglichkeit gegen Daten-
übermittlungen zu widersprechen Gebrauch gemacht, dann kreuzen Sie
das Ja-Feld an, ansonsten nein.
Haben Sie im Rahmen der Anmeldung eine Auskunflssperre nach § 5'1

Abs. 1 BMG als Betroffener wegen Gefahr für Leben, Gesundheit, persönli-
ihe Freiheit oder ähnliche schutzwürdige lnteressen beantragt, dann kreu-
zen Sie das Ja-Feld an, ansonsten nein.
Haben Sie in Verbindung mit der Anmeldung durch gesonderte Erklärung
eine generelle Einwilligung für die Edeilung von Melderegisterauskünften
für Zwecke der Werbung und/oder des Adresshandels gemäß § 44 Abs. 3
BMG Gebrauch gemacht. kreuzen Sie das Ja-Feld an, ansonsten nein.
Haben Sie in Verbinduhg mit derAnmeldung durch gesond€rte Erklärung
von der Einrichtung von bedingten Sperrverme*en nach § 52 BMG Ge-
brauch gemacht. kreuzen Sie das Ja-Feld an. ansonsten nein.

Zu 25 Datum Ein-/Austritt Steuer erhebende Reiigion: Diese Angabe
wird für das Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen
Lohnsleuerabzugsmerkmale nach § 39e Absah 2 Satz 2 und 3 Einkom-
menssteuergesetz erhoben. Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie in
der Spalte 11 Religion einen der folgenden Schlüssel für Steuer erheben-
de Religionsgesellschaften eingetragen haben: rk = Römisch-katholisch,
ak = Alt-katholisch, fa = Freie Religionsgemeinscha{t Alzey, fb = Freireli-
giöse Landesgemeinde Baden, fg = Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz,
fm = Frerreligiöse Gemeinde Mainz. ts = Freireligröse Gemeinde Offenbach.
ev : Evangelisch, lt = Evangelisch-lutherisch, rf = Evangelisch-reformiert
fr = französisch-reformiert, ib = israelitische Rellgionsgemeinschaft Baden,
iw = israelitische Religionsgemeinschaft.Wtrrttemberg, isby = Landesver-
band der israeiitischen Kultusgemeinden in Bayern, jh = Jüdische Gemein-
de Hamburg, ishe = Jüdische Gemeinde Frenkfurt, il = Jüdische Gemein-
den im Ländesverband Hessen, isnw = Nordrhein-Westfalen; israelitisch
(jüdisch), iSrp = ,.1i16;".n" Kultusgemeinden Bad Kreuznach und Koblenz,
issl = Saarland: israelitisch.

Zu 26 Datum Aüflösung Ehe- oder Lebenspartnorschaft: Diese Anga-
be wird für das Verfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 e Absatz 2 Salz 2 und 3 Einkom-
menssteuergesetz erhoben. Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie in der
Spalte 14 Familienstand eine der folgenden Schlüssel einget!'agen haben;
\ /l : ver,$ii'.r,r'€t. GS = sesclrieden, EA = Ehe aufgehoben, l-V = ri;:r-ch Tori
a{jffolinte i-6:irair-\far'ar*r'.ifhlft. i,q = er.riq4}hahsne Lehensp3ilnctuairali.
l-[ -, :iurch Jr.]erierkläil,rü,.rri{geiasir: !-.:rU.ilsriariilefschäit.
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Fürjede zu.meldende Person ist ein Meldeschein zu verwenden.

Der Meldeschein ist wahrheitsgerfläß und iückenros in deutlicher Schrilt
auszufüllen, zu unterschreiben und innerhalb von zwei Wochen nach dem
Einzug der Meldebehörde zusammen mit dem Personalausweis den: an-
erkannten und gülligen Pass oder Passersatzpapier sowie der Bestätigung
des Wohnungsgebers oder dem entsprechendem Zuordnungsmerkmal
nach § 19 Abs. 4 Satz 1 Bundesmeldegesetz vorzulegen.

3. Falls eine Frage nicht beantwortet werden muss oder eine Antwort, weil
nicht zutreffend, ausfällt: tragen Sie bitte einen Strich ein. Auf Verlangen der
Meldebehörde sind Ausweise und sonstige Unterlagen zum Nachweis der
Angaben vorzulegen.

4. Bitte resen Sie die Vordrucke .,Hinweispflichter auI dem l\4eldescheir]' Lrnd

,,Opiionale Hiny./eise vorAusfüllen des Meldescheins" durch. Sofern Sie von
lhren Widerspruchsrechten oder der Beantragung einer Auskunftssperre
nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz oder der Erklärung zur E(eilung einer
generellen Einwilligung für Melde!"egisterauskünfte für Zwecke der Werbung
oder des Adresshandels nach § 44 Abs. 3 Satz 2 Bundesmeldegese? Ge-
brauch machen wollen, geben Sie bitte in Verbindung mit der Anmeldung
oder zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber der Meldebehörde eine ent-
sprechende Erklärung gesondert ab. Ebensö ist die Meldebehörde wegen
Einrichtung eines bedingten Sperrvermerks nach § 52 Bundesmeldegeselz
in Kenntnis zu setzen. Die Meldebehörde hält hierfür entsprechende Votr
drucke bereit.

5. Beachten Sie bitte, falls Sie mehrere Wohnungen haben. dass künftig jeder
Wechsel der Hauptwohnung der für die neue HauptwohnLlng zuständigen
Meldebehörde bzw. jeder Auszug aus einer lhrer Nebenwohnungen im ln-
iand, ohne dass Sie eine neue Wohnung irn lnland beziehen, der für die
alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung zusländigen Meldebehörde in-
nerhalb von zwei Wochen mitzuteilen ist.

Ausfüllanleitung Meldeschein :

1. Das Auszugsdalirm her der bisl.er:geo Haupt- ocler alleinigcn Wohnung ist
nur dann ar':zugeben, wenn die bi§herige Haup! oder alleinige Wohnung
aulgegeben wird.

2. Haben Sie nur eine einzige Wohnung, kreuzen Sie bei der neuen Wohnung
alleinige Wohnung an.

3. Haben Sie mehrere Wohnungen im lnlancl, tragen Sie bitte ein, ob clie neue
Wohnung lhre Haupt- oder Nebenwohnung ist. llauptwohnung ist die vor-
wiegend benutzte Wohnung. Nebenwohsung ist jede \,veitere Wohnung im
Bundesgebret. Der Vordruck ,,Ä;rmeidung lveitere Wohnungen im lnlandl
enthält hrerzu weitere Erläuterungen. Er isl auszufüllen und unterschrieben
bei der Meldebehörde vorzulegen.

4 Zu 1 Familiennarne und 1a Ehe- oder Lebenspartnerschaftsname:
Hier ist der vollständige aktuelle Familienname einschließlich der Namens-
bestandteile anzugeben. Bei verheirateten Personen ist hier zusätzlich ein
evtl. vorhandener und vom Fanriliennamen abweichender Ehename, bei in
[.ebenspartnerschaft lebenden Personen ist hier zusätzlich ein evll. vorhan-
dener und vom Farniliennamen abweichender Lebenspartnerschaftsname
einschließlich der Namensbestandteile anzugeben.

5. Zu 6 Doktorgrad: Es sind nur diejenigen Doktorgrade dnzugeben. die naclr
Nr. 4.1.3 derAllgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Pass-
gesetzes (PassG) * PassVwV - iir der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Dezernber 2009 (GMBI 2009, S. 1680) in Pässe eingetragen werden
dürfen. Zulässig sind: ,,DR." "Dr.",,,DR. 

HC.",.,,Dr. hc.", ,,DR. EH.", ,Dr eh.".
Es können auch mehrere Doktorgrade angegeben werden. Außer den ge-
nannten Doktorgraden können keine weiteren akademischen Grade oder
Titel in das Melderegister aufgenommen werden.

6. Zu 10 Geschlecht: Einzutragen ist
. m für männlich bzw.
. w für weiblich bzw.
. 1 für ohne Angabe nach § 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz. wenn das

Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet
werden kann (§ 22 Abs. 3 Personenstandsgesetz). Dies wird ohÄeAn§a-
be des Geschlechts bei Kindern abgebildet.

7 . Zu 11 Religion: Für melderechtliche Zwecke ist die Angabe der Zugehörig-
keit zu einer öffentlich-rechtlichen Religion erforderlich. Es sind nur folgende
Abkürzungen anzugeben: rk = Römisch-katholisch. ak = Alt-katholisch. fa =
Freie Religionsgemeinschaft Alzey, fb = Freireligiöse Landesgemeinde Ba-
den, fg = Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz, fm = Freireligiöse Gemeinde
Mainz, fs = Freireligiöse Gemeinde Offenbach, ev: Evangelisch, lt = Evan-
gelisch-lutherisch, rf = Evangelisch-reformiert, fr = französisch-reformiert,
ib = israelitlsche Religionsgemeinschaft Baden, iw = israelitische Religions-
gemeinschatt Württemberg. isby = Landesverband der israelilischen Kultus-
gemeinden in Bayern. jh = Jüdische Gemeinde Hamburg, ishe = Jüdische
Gemeinde Frankfurt, il = Jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen,
isnw - Nordrhein-Westfalen: israelitisch (iüdisch), isrp = Jüdische Kul-
tusgemeinden Bad Kreuznach und Koblenz, issl = Saarland: israelitisch,
av = Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, go = Griechisch-orthodox,
rx = Rumänisch-orthodox, ro = Russlsch-orthodox, mt = Mennoniten,
na = Neuapostolische Kirche. cg = Christengemeinschaft, pf = P{ingstge-
meinden, ha = Heilsarmee, lb = evangelisch-lutherische Kirche in Baden,
hb = Evangelische Brüder-Unität - HerrnhuLer Brüdergemeinde (talls nicht
gleichzeitig t\/itglied der Evang. Landeskirche), bk = Evangelische Brüder-
gemeinde Kornial (au[Jerhalb des Bereichs der Stadt Korntal-lvlünchingen:
EV), bw = Evangelische Brüdergemeinde Wilheimsdorf (außerhalb des Be-
reichs der Gemeinde Wilhelinsdorf: EV); rg . evangelisch-reformiede Ge-
meinden. ef = Evangelische freiki.{rhe, em = Evangelisch-methodistisch,
sc . l'"J.rg€ncLteft, Kilrhe Jesr.r Chi-isli der Heiiigerr der ieizten Tage ([\4ormo-
it":n), ,k:h:nnis;hc i':rrci-re 3ür'rciigc, L:: . Chle ,rrii'isili,{)ri qenreirrs;llai'is-
lcs. keilc;:' ki::ligic:..:;Ec:rell5,liraii d:r!.hiifiil.
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